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Entscheidung über Aktenvernichtung ist 
Aufgabe der Archive! 
Illegale Aktenvernichtungen sind nicht zu rechtfertigen 

 

 
 
Fulda. Der VdA betont angesichts der weiteren Fälle von Aktenvernichtungen, die in letzter 

Zeit bekannt geworden sind, noch einmal, dass Entscheidungen über Aktenvernichtungen 

allein Aufgabe der jeweils zuständigen Archive ist. Aktenvernichtungen an den geltenden 

Archivgesetzen vorbei sind nicht zu rechtfertigen. Abhilfe für die Zukunft könnten 

Archivarinnen und Archivare bieten, die an die betroffenen Behörden abgeordnet werden und 

vor Ort bei dieser Aufgabe beraten und unterstützen. 

 

Man wundert sich doch sehr: Anstatt zu den Aktenvernichtungen zu schweigen, versuchte das 
Thüringische Landesamt für Verfassungsschutz am 12.10.2012 eine entgegen geltendem Landesrecht 
vorgenommene Vernichtung von Akten mit fadenscheinigen Argumenten zu rechtfertigen 
(Pressemitteilung Thür. LfV vom 12.10.2012). Darunter befanden sich vermutlich auch Akten im 
Zusammenhang mit dem Umfeld der sogenannten NSU-Täter. Es provozierte damit den Verweis des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz auf das Thüringische Archivgesetz. In dessen Pressemeldung 
vom 15.10.2012 wurden die „Rechtsirrtümer“ und letztlich der „Rechtsbruch“ durch die 
Verfassungsschützer klar benannt und damit die Position der Archive gestärkt. Noch schärfer reagierte 
die Presse. „Die Ignoranz gegenüber geltendem Recht durch den Staat selbst ist gemeinhin das Attribut 
von Diktaturen. Bestenfalls einer Bananenrepublik“, kommentierte die Thüringer Allgemeine am 
17.10.2012 die Vorgänge. 
 
Wie inzwischen bekannt geworden ist, kam es zu ähnlichen Vorfällen auch in Berlin. Berlin ließ 

Rechtsextremismus-Akten schreddern meldete Spiegel-Online am 6.11.2012. Darunter befanden sich 
Akten mit Informationen über Horst Mahler, der ehemals der Roten Armee Fraktion angehörte und heute 
dem Rechtsextremismus zugeordnet wird. Erschwerend kommt in Berlin hinzu, dass die geschredderten 
Akten bereits seit einiger Zeit archivisch bewertet gewesen und vom Landesarchiv zur dauerhaften 
Aufbewahrung angefordert worden waren. Wie die Presse inzwischen meldet, habe der zuständige 
Referatsleiter seinen Mitarbeitern lediglich die unbeliebte Arbeit des Schredderns abnehmen wollen und 
dabei versehentlich Aktenstapel verwechselt. „Dümmste Ausrede: Links und rechts vertauscht“, titelt am 
9.11.2012 BZ-Online. Dass dieser Vorgang auch in personeller Hinsicht nicht folgenlos geblieben 
ist, wertet der VdA als Zeichen, dass die Problematik der Aktenvernichtung tatsächlich im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen ist. 
 
Die Ämter, welche die demokratische Verfassung der Bundesrepublik Deutschland schützen sollen, rücken 
sich mit solchen Praktiken selbst in die Nähe des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, der die 
Spuren seiner Tätigkeit durch Vernichtung der Akten zu beseitigten suchte. Die dramatischen Ereignisse 
„Von der Stasi-Erstürmung zur Aktenöffnung“ lassen sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung 
nachlesen (www.bpb.de). 
 
Erinnert werden muss in diesem Zusammenhang einmal mehr daran, dass die UNESCO am 10. November 
2011 die Universal Declaration on Archives verabschiedet hat, welche die Dokumentation und 
Überprüfbarkeit von Verwaltungshandeln als einen Gradmesser für die Qualität eines demokratischen 
Staatswesens definiert. 
 
Sofern nicht eine Strafverfolgung von offizieller Seite aus erkennbar wird, wird der VdA – 
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare erwägen, weitere Anzeigen zu erstatten. 
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